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Amtsblatt
der

Regierung zu Düsseldorf.
Stück S Düsseldorf, Samstag, den Februar 4936
Beilagen : 1 . Öffentlicher Anzeiger Nr . 5 ; 2 . Sonderblatt betr . Schau - und Unterhaltungsordnung für Kre-
feld -Uerdingen ; 3 . Sonderblatt betr . Straßenpolizeiverordnung für Wermelskirchen; 4 . Sonderbeilage betr . Be¬

rechnungsgrundlagen für Stahl im Hochbau ; 5 . Sonderbeilage betr . Unterhaltungsordnung für die Niers .

Bekanntmachungen für die nächste Nummer sind bis spätestens Mittwoch , 5 . Februar 1936 , 12 Uhr,
der Amtsblattstelle einzusenden.

Inhalt : Enteignungsrechtverleihung 35 ; Güterfernverkehrsbescheinigungen 25 ; Gemeindenzusammenschluß 25 ; Gemeinden -
umgliederung 25. 26 ; Rettungsmedaille 26 ; Offenttiche Belobigung 26 ; Öffentliches Baden in der Erst 26 ; Droschkentarif 26, 27 ;
Enteignung 27 ; Grundstücksentwässerungsanlagen 27 ; Wegecinziehungen 27 , 23 ; Straßenbenennungen 28 ; Verlorene Ausweise 28, 29.

Bekanntmachungen der Zentralbehörden.
5S. Der Wasserleitungsgenossenschaft Radevormwald-
Remlingrade wird auf Grund des Gesetzes vom 11 . Juni
1874 (Gesetzsamml . S . 221 ) das Recht verliehen , das zum
Bau einer Wassergewinnungsanlage nebst Rohrleitungen
erforderliche Grundeigentum im Ortsteil Remlingrade
(Im Kamp ) im Wege der Enteignung zu erwerben oder,
soweit diesesausreicht , mit einer dauernden Beschränkung
zu belasten. Auf Grundstücke des Staates und Rechte des
Staates an Grundstückenist dieses Recht nicht anwendbar .

Auf Grund des § 1 des Gesetzes über ein vereinfachtes
Enteignungsverfahren vom 26 . Juli 1922 (Gesetzsamml .
S . 211 ) wird ferner bestimmt, daß die Vorschriften dieses
Gesetzes bei der Ausübung des Enteignungsrechts anzu¬
wenden sind .

Berlin , 24 . Januar 1936 . 2 . 6174/36 .
Das Preußische Staatsministerium .

Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister .
(Siegel .)

Bekanntmachungen der provinzialbehörden .
kk . Die Bescheinigungen zum Güterfernverkehr vom
5 . Dezember 1931 für die Fahrzeuge ? 10 752 und 17 791
für die Firma Reimann , Stok & Kerskens in Venlo
(Holland) werden hiermit für ungültig erklärt.

Düsfeldorf , 21 . Januar 1936 . V . 9 (35/50 ) .
Der Regierungspräsident .

Kl . Die Bescheinigung zum Güterfernverkehr vom
4 . November 1932 für das Fahrzeug I V 12838 für Val .
Kirst in Düsseldorf, Adersstr . 80, wird hiermit für un¬
gültig erklärt .

Düsfeldorf , 21 . Januar 1936 . V . 9 I . (35/1017) .
Der Regierungspräsident .

62 . Die Bescheinigung zum Güterfernverkehr vom
18 . Dezember 1931 für das Fahrzeug I V 49441 für Gebr .

Brockerhoffin Duisburg , Werthauserstr . 123, wird hiermit
für ungültig erklärt .

Düsseldorf, 22. Januar 1936. V . 9 II . (35/200 ) .
Der Regierungspräsident .

KZ . Die Bescheinigung zum Güterfernverkehr vom
17 . Juni 1932 für das Fahrzeug I V 26674 für Heinrich
Maus in Solingen -Widdert , Oben -Rüden 4, wird hiermit
für ungültig erklärt .

Düsseldorf, 22 . Januar 1936 . V . 9 ^ VI. (35/908 ) .
Der Regierungspräsident .

K4. Entscheidung .
Gemäß § 14 der Verordnung zur Anpassung der Amts¬

ordnung vom 8 . Oktober 1934 an die Vorschriften der
Deutschen Gemeindeordnung vom 13 . Juli 1935 in Ver¬
bindung mit § § 13 ff . der Deutschen Gemeindeordnung
vom 30 . Januar 1935 werden die Gemeinden Stadt
Kempen , Schmalbroich und St . Hubert , letztere ohne den
Ortsteil Orbroich im Kreis Kempen-Krefeld mit Wirkung
vom 1 . April 1936 zu einem Amt „Kempen (Niederrhein )"
mit dem Sitz in Kempen zusammengeschlossen.

Düsseldorf, 23 . Januar 1936 . IO VII . ü . 6—4 (v . L .) .
Der Regierungspräsident .

K5 . Gemäß §§ 13 , 14 und 15 der Deutschen Gemeinde¬
ordnung vom 30 . Januar 1935 (RGBl . I, S . 49) in Ver¬
bindung mit § 36 Ziff . 3 der I . Durchführungsverordnung
vom 22 . März 1935 (RGBl . I . S .393) werden mit Wirkung
vom 1 . April 1936 ab

s.) die Grundstücke der Gemarkung Oefte und aus der
Gemarkung Hasselbeck, Flur 6 , die Parzellen Nr . 1717/35,
1718/35, 1719/36 , 1722/36 , 1724/41, 1721/41, 1746/054,
1720/42, 1725/36 und 1723/054 aus der Gemeinde
Heiligenhaus iu die Gemeinde Kettwig eingegliedert .

b) Die Grundstücke der Gemarkung Breitscheid, Flur 6,
Parzellen Nr . 270, 649/269 usw . , 650/269 usw . , 651/268,
376/268 , 702/267, 647/261 , 646/266 usw . , 378/269,
648/261,454/264 ; Flur 7, Parzellen Nr . 298/100,299/97 ,
300/100, 287/100, 289/105, 295/100, 297/100, 286/100,



101 , 255/102, 288/105, 415/131, 414/131, 327/136 ;
Flur 10, Parzellen Nr . 359/129, 455/129, 454/129,
456/131, 528/133 usw. , 527/132 usw . , 128 , 127,
355/121—122, 354/119—120 , 484/111, 110, 108 , 109 ,
729/0104, 351/102/100 , 352/98/99 , 90, 452/89 , 88,
672/83, 73, 74, 75, 76, 84, 85, 86 , 87, 103, 501/112,
356/123—126 , 113 , 671/81, 91, 92 , 353/96 .97, 104 , 107,
670/81, 521/95, 520/93 und 730/0106 aus der Gemeinde
Breitscheid in die Gemeinde Kettwig eingegliedert .

Düsseldorf, 21 . Januar 1936 . X VII 5 5—3 (v . E .)
Der Regierungspräsident .

66 . Bekanntmachung .
Der Führer und Reichskanzler hat mit Erlaß vom

9 . Januar 1936 dem Studenten Hans Günther Hasen¬
kamp aus Essen, Kierdorfstr .23, die Rettungsmedaille am
Bande verliehen.

Düsseldorf, 27 . Januar 1936 . ? , 8001M. 6/36 .
Der Regierungspräsident .

67 . Bekanntmachung .
Der Schüler Alexander Kaiser, wohnhaft in Neuß,

Kapitelstr . 47 b, hat am 30 . Juni 1935 die Frau Anna
Schillings aus Neuß , Körnerstr . 21, vom Tode des Er¬
trinkens errettet .

Ich erteile dem Retter für sein mutiges und ent¬
schlossenes Verhalten hierdurch eine öffentliche Be¬
lobigung .

Düsseldorf , 24 . Januar 1936 . ? . 8004/13 . 1 .
Der Regierungspräsident .

68 . Polizeiverordnung
über das öffentliche Baden in der Erst für den Landkreis

Grevenbroich-Neuß und den Stadtkreis Neuß .
Auf Grund des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1 . Juni

1931 (Gesetzsamml. S . 77 ff .) sowie der 342 und 348
des Wassergesetzes vom 7 . April 1913 (Gesetzsamml . S . 53)
wird mit Zustimmung des Herrn Oberpräsidenten der
Rheinprovinz in Koblenzfür den Landkreis Grevenbroich-
Neuß und den Stadtkreis Neuß folgende Polizeiverord¬
nung erlassen:

8 1 -
Das Baden in den zum Landkreis Grevenbroich-Neuß

und Stadtkreis Neuß gehörigen Strecken der Erst ist nur
an den von den jeweils zuständigen Ortspolizeibehörden
zum Baden freigegebenen und durch Tafeln gekenn¬
zeichneten Stellen gestattet .

Durch die Freigabe von Badeplätzen wird eine Scha¬
denshaftung gegenüber den Badenden und sonstigen
Personen nicht übernommen .

8 2 .
Der Aufenthalt von Personen in Badekleidung an den

zum Baden freigegebenen Strecken ist auf den Flußlauf
und den Badestrand beschränkt .

§ 3.
Die Beschädigung des Uferschutzes und der Böschung

sowie das Entnehmen von Stoffen jeglicher Art aus den
Ufergrundstücken ist verboten .

Die Bestimmungen des Wassergesetzes und des Feld -
und Forstpolizeigesetzeswerden durch Abs . 1 nicht berührt .

8 4.
Die Aufsicht über den Verkehr an den Ufern und die

Aufsicht über die Benutzung der Badeplätze liegt der Orts¬

polizeibehörde ob, in deren Gebiet sich die Badeanstalt
bzw . der freigegebene Badeplatz befindet .

8 5 .
Für jeden Fall der Nichtbefolgung dieser Polizeiver¬

ordnung wird hiermit die Festsetzung eines Zwangsgeldes
bis zu 150 RM . , im Nichtbeitreibungsfalle die Festsetzung
von Zwangshaft bis zu 3 Wochen angedroht .

8 6 .
Die Rechte der Uferanlieger und sonstigen Berechtigten

werden durch die Polizeiverordnung nicht berührt .
8 ?-

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündi¬
gung im Regierungsamtsblatt in Kraft und verliert am
31 . Dezember 1964 ihre Gültigkeit .

Düsfeldorf, 27 . Januar 1936 . ? . 1020 Wschn . 13 .
Der Regierungspräsident .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
69 . Bekanntmachung ,

betr . Beförderungspreise für Droschken .
Aus Grund des § 32 des Gesetzes über die Beförderung

von Personen zu Lande vom 4 . Dezember 1934 (RGBl . I,
S . 1217 ) in Verbindung mit § 45 der Durchführungsver¬
ordnung vom 26 . März 1935 (RGBl . I , S . 473 ) wird nach
Anhörung der Gemeindebehörde und der Handelskammer
der Tarif für die Benutzung der in den Städten Dülken,
Süchteln und Kempen zugelassenen Kraftdroschken wie
folgt festgesetzt :

X . Kilometersätze .
Taxe 1 : Für 1—2 Personen am Tage und bei

leeren Anfahrten .
Grundtaxe für die ersten 800 m . . . 0,50 RM .
für jede weiteren angefangenen
400 m 0,10 RM .

Taxe 2 : Für 3—7 Personen am Tage oder
für 1—2 Personen nachts .
Grundtaxe für die ersten 600 m . . . 0,50 RM .
für jede weiteren angefangenen
300 m 0,10 RM .

Taxe 3 : Für 3—7 Personen nachts.
Grundtaxe für die ersten 500 m . . . 0,50 RM .
für jede weiteren angefangenen
250 m 0,10 RM .

L . Zuschläge .
1 . Ein Kind in Begleitung Erwachsener ist frei , zwei

Kinder rechnen als eine erwachsene Person . Als
Kinder rechnen Personen unter 10 Jahren .

2 . Die ersten 5 Minuten Wartegeld sind frei . Für jede
weiteren 5 Minuten 0,10 RM .
für jede Stunde demnach 1,20 RM .

3 . Für Gepäck über 10—25 kg 0,20 RM .
für jede weiteren 25 kg 0,20 RM .

4 . Für jeden Hund 0,20 RM .
5 . Brücken-, Fähr - und Wegegeld für Hin- und Rück¬

fahrt ist vom Fahrgast besonders zu entrichten .
Die Zuschläge müssen sofort bei Beginn der Fahrt auf

dem Preisanzeiger angezeigt werden . Trifft während
der Fahrt ein Umstand ein, der die Erhebung eines Zu¬
schlages oder einer anderen Fahrpreisstufe oder die Er-



höhung eines Zuschlages erforderlich macht, so hat der
Droschkenführerden Fahrpreisanzeiger bei Eintritt dieses
Umstandes entsprechend umzuschalten.

6 . Allgemeine Bestimmungen .
1 . Die vorstehenden Kilometersätze und Zuschläge

gelten für alle Fahrten innerhalb des LandkreisesKempen-
Krefeld . Die Preise für Fahrten über die Grenzen des
Kreises hinaus unterliegen der freien Vereinbarung . Die
Vereinbarung hat vor Beginn der Fahrt zu erfolgen .

2 . Der Fahrgast ist zu keiner Zahlung verpflichtet , die
ihm nicht von dem Führer auf der Taxuhr angezeigt wird .

3 . Die Berechnung des Preises für das Anfahren be¬
stellter Droschken geschieht (auch zur Nachtzeit) stets nach
Taxe 1 .

4 . Für Fahrten , die teils während der Tages -, teils
während der Nachtzeit ausgeführt werden , darf nur für
den in die Nachtstunden fallenden Teil die Nachttaxe
Anwendung finden .

5 . Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem
Wagenführer und dem Fahrgast über den zu zahlenden
Preis entscheidet auf Antrag die Kreispolizeibehörde .

6 . Nachtzeiten sind : In der Zeit vom 1 . April bis
3l) . September 23 Uhr bis 5 Uhr , in der Zeit vom 1 . Oktbr.
bis 31 . März 23 Uhr bis 6 Uhr .

Die Bekanntmachung tritt mit dem 1 . Oktober 1935
in Kraft .

Kempen (Niederrhein), 28 . September 1935 .
Der Landrat .

7V . Bekanntmachung .
Auf Antrag der Stadtgemeinde Solingen har der Re¬

gierungspräsident die Einleitung des Verfahrens zur
Feststellung der Entschädigung für nachstehende, zur Frei¬
legung einer Straßenfläche „Am Stadtgarten " in
Solingen -Ohligs erforderliche Grundfläche angeordnet .

Flur 6 , zu Parzelle Nr . 3652/457 , Acker , groß 4,24 Ar.
Eigentümer : Fabrikant Ernst Schmidt in Solingen -
Ohligs , Wahnenkamp 8 .

Nachdem der Regierungspräsident mich zum Kom¬
missar zur Leitung des obenbezeichneten Verfahrens
ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit den
Beteiligten anberaumt auf Donnerstag , den K . Februar
1S3K , um 16 Uhr , „Am Stadtgarten " in Solingen -Ohligs .

Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vor¬
geladen worden sind, werden hiermit aufgefordert , ihre
Rechte im Termine wahrzunehmen unter der Ver¬
warnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne ihr Zutun die
Entschädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder
Hinterlegung der letzteren verfügt werden wird .

Düsseldorf, 25 . Januar 1936. IV . 23 Freu .
Der Enteignungskommissar .

71 . Polizeiverordnung ,betr . die Abänderung der Polizeiverordnung vom 16 . Juli
1936 über den Bau und Betrieb von Grundstücksent¬

wässerungsanlagen .
Auf Grund des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1 . Juni

1931 (Gesetzsamml . S . 77 ) wird für den Umfang der
Stadtgemeinde Solingen folgende Polizeiverordnung
erlassen:

Artikel I .
Der § 2 der Polizeiverordnung betreffend den Bau und

Betrieb von Grundstücksentwässerungsanlagen in der

Stadtgemeinde Solingen vom 16 . Juli 1936 erhält
folgenden neuen Absatz :

„ 7 . Verboten ist, Hausabwässer aller Art (Küchen -,
Wurstküchen -, Waschküchenabwässer u . a .), Fäkalien ,
Fabrikabwässer aller Art , insbesondere färb - und säure-
haltige Abwässer in die Straßenrinnen und Straßen¬
gräben einzuführen . Ausgenommen von diesem Verbot
sind die von den Dächern abfallenden Regenwässer .

"

Artikel II .
Die Polizeiverordnung tritt am Tage nach ihrer Ver¬

öffentlichung in Kraft und verliert zusammen mit der
Polizeiverordnung vom 16 . Juli 1936 ihre Gültigkeit .

Solingen, 31 . Januar 1936 .
Der Oberbürgermeister als Ortspolizeibehörde .

72 . Bekanntmachung .
Der Verbindungsweg (Feldweg ) zwischen der Straße

Hellweg und Siedlerweg , Gemarkung Gerresheim ,
Flur 15, soll auf der Strecke a—ck für den öffentlichen
Verkehr eingezogen werden . Einen Plan vom 17 . Sep¬
tember 1935, in dem die einzuziehende Wegefläche rot
angelegt ist, liegt vier Wochen lang , vom Tage nach dem
Erscheinen dieser Bekanntmachung im Regierungsamts¬
blatt ab gerechnet, in Zimmer Nr . 192 , Stadtplanungs¬
und Vermessungsamt des Rathauses , zur Einsicht offen.

Einsprüche sind zur Vermeidung des Ausschlusses inner¬
halb derOffenlegungsfrist mündlich oder schriftlich bei mir
geltend zu machen.

Düsseldorf, 21 . Januar 1936 .
Der Oberbürgermeister als Wegepolizeibehörde.

7Z. Bekanntmachung .
In der Gemeinde Angermund sollen folgende öffent¬

liche Wege eingezogen werden :
1 . Die im Kataster unter Flur 6 , Gemarkung Anger¬

mund , durch die Parzellen Nr . 985/6,386,1638/6 .386
und 1637/6 .386 gebildete und auf dem ausliegenden
Plan mit L , 6 und v gekennzeichneteWegefläche.

2 . Der Teil der Kronengasse in Angermund , welcher von
der neuen Rampe bis zur Kalkumer Straße führt und
in der Gemarkung Angermund unter Flur 5, Par¬
zelle Nr . 828/6 .386 verzeichnet ist .

Etwaige Einsprüche gegen die Einziehung sind gemäß
Z 57 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1 . August 1883
während einer Einspruchsfrist von vier Wochen vom Tage
derVeröffentlichung dieser Bekanntmachung an gerechnet,
bei der unterzeichneten Wegepolizeibehörde anzubringen .
Dortselbst liegen auch die zugehörigen Pläne zur Einsicht
offen.

Ratingen -Land, 25 . Januar 1936.
Der Amtsbürgermeister als Ortspolizeibehörde .

74 . Bekanntmachung .
Die Lindenstraße als Verbindungsstraße zwischen dem

Quadenweg und der Blücherstraße östlich der 7er Kaserne
soll für den öffentlichen Verkehr eingezogen werde^ .

Ich mache dieses Vorhaben gemäß § 57 des Zuständig¬
keitsgesetzes vom 1 . August 1883 mit der Aufforderung
bekannt, etwaige Einsprüche binnen vier Wochen bei Ver¬
meidung des Ausschlusses bei mir geltend zu machen.

Ein die Wegeeinziehung darstellender Lageplan liegt
während der genannten Zeit im Stadthause , Grund -



stücksamt , Zimmer Nr . 24/25, zu jedermanns Einsicht
offen .

Wesel, 22 . Januar 1936 .
Die Wegepolizeibehörde . Der Bürgermeister .

75 . Bekanntmachung .
Auf Vorschlag der Stadtverwaltungen erhalten nach¬

stehend aufgeführte Straßen bzw . Straßenteile die Be¬
zeichnung:

1 . In M .Gladbach :
die neuausgelegte Verlängerung der Bettrather Straße
von Saarlandallee bis zum städtischen Friedhof :

Mackensenallee .
2 . In Rheydt :

a.) die parallel zwischen der Worringer Straße und Am
Sternenfeld neu ausgelegte Straße :

An der Siep ;
b) die Verlängerung der Talstraße bis Kölner Straße :

Talstraße ;
e) die Verlängerung des Stapperweges bis Taunusstraße

Stapperweg .
M .Gladbach , 24 . Januar 1936 . III . 1201 .

Der Polizeipräsident .

76 . Verlorene Ausweise .
Folgende Ausweise sind abhanden gekommen und

werden deshalb für ungültig erklärt :
1 . Führerschein vom 6 . März 1923 für Albin May , geb .

27 . Februar 1887 in Krößeln, wohnhaft in Duisburg ,
Leostr. 2 . — 2 . Führerschein vom 2 . September 1931 für
Adolf Kühn, geb . 3 . März 1906 in Essen , wohnhaft in
Krefeld-Uerdingen a . Rh . , Luisenstr . 155 . — 3 . Führer¬
schein vom 3 . März 1930 für Ernst Großweischede, geb .
14 . September 1904 in Mülheim a . d . Ruhr , wohnhaft in
Mülheim a . d . Ruhr , Neustadtstr . 18 . — 4 . Führerschein
(Zweitschrift ) vom 27 . Januar 1933 für Bernhard Kaspar
Heinrich Ameler , geb . 17 . März 1882 in Bochum , wohn¬
haft in Oberhausen (Rhld .) , Düppelstr . 85 . — 5 . Führer¬
schein vom 5 . November 1927 für Erich Friedrich Dunker,
geb . 15 . September 1904 in Oberhausen (Rhld .) , wohn¬
haft in Oberhausen (Rhld .), Blücherstr . 11 . — 6 . Führer¬
schein vom 23 . April 1926 für Willi Knoth, geb . 20 . Oktbr.
1907 in Oberhausen (Rhld .) , wohnhaft in Oberhausen
(Rhld .) , Nohlstr . 128 . — 7 . Führerschein vom 9 . Mai 1934
für Johann Schaap , geb . 22 . Januar 1906 in Mülheim -
(Ruhr )-Speldorf , wohnhaft in Oberhausen (Rhld .),
Wunderstr . 19 . — 8 . Führerschein vom 17 . Jum 1925 für
Oskar Kamm , geb . 12 . Februar 1899 in Remscheid, wohn¬
haft in Remscheid, Lenneper Str . 163. — 9 . Führerschein
vom 26 . Februar 1921 für August Weustermann , geb .
27 . November 1889 in Schwelm , wohnhaft in Remscheid-
Lüttringhausen . — 10 . Führerschein vom 26 . Juli 1933
für Fritz Dietrich , geb . 15 . Oktober 1910 in Wald , wohn¬
haft in Solingen , Auf dem Kamp 74 . — 11 . Führerschein
vom 28 . September 1927 für Karl Kohllöffel, geb .
geb . 16 . April 1905 in Tüfingen , wohnhaft in Solingen ,
Kirchstr . 18 . — 12 . Führerschein vom 5 . März 1934 für
Helmut Röll , geb . 8 . Mai 1912 in Solingen , wohnhaft in
Solingen , Gasstr . 47 . — 13 . Führerschein vom 21 . Sep¬
tember 1927 für Ewald Siepmann , geb . 19 . März 1908
in Wald , wohnhaft in Solingen , Wupperstr . 1 . — 14 . Be¬
scheinigung vom 1 . Oktober 1934 über ein polizeilich zu¬
geteiltes Kennzeichen für das Kraftrad I 15 49374 für
Heinrich Behmer , Duisburg (Großenbaum ), Am Dickels-

bach 4 . — 15 . Bescheinigung vom 3 . September 1935
über ein polizeilich zugeteiltes Kennzeichenfür das Kraft¬
rad I 15 48188 für Hermann Brands , Duisburg , Amts-
gerichtsstr. 8a . — 16 . Bescheinigung vom 2 . Januar 1931
über ein polizeilich zugeteiltes Kennzeichen für das Kraft¬
rad I ^ 48817 für Dr . Peter Klöckner, Duisburg , Mül -
heimer Str . 290 . — 17 . Bescheinigung vom 24 . Februar
1933 über ein polizeilich zugeteiltes Kennzeichen für das
Kraftrad I 15 48720 für Johannes Köppen , Duisburg ,
Neumühler Str . 10 . — 18 . Bescheinigung von : 25 . August
1933 über ein polizeilich zugeteiltes Kennzeichen für das
Kraftrad I ? 48625 für Ernst Schlichtung, Duisburg ,
Friedrich -Wilhelm -Str . 7 . — 19 . Bescheinigung vom
8 . Mai 1935 über ein polizeilich zugeteiltes Kennzeichen
für den Personenkraftwagen I ? 149002 für Wilhelm
Storb , Duisburg , Sternbuschweg 69 a . — 20 . Kraftfahr¬
zeugschein vom 4 . Oktober 1934 über ein polizeilich zuge¬
teiltes Kennzeichen für das Kraftsahrrad I 1' 38398 für
Hermann Remberg , Oberhausen (Rhld .) , Rosenstr . 130 .
— 21 . Zulassungsbescheinigung vom 22 . März 1935 für
den Kraftwagen I ? 46768 für Julius Arold , Duisburg ,
Baustr . 23 . — 22 . Zulassungsbescheinigung vom 24 . Jan .
1930 für das Kraftrad I ? 48491 für Richard Bölke , Duis¬
burg-Hüttenheim , An der Steinkaul 4 . — 23 . Zulassungs¬
bescheinigung vom 14. April 1934 für den Kraftwagen
115 54553 für den SS .-Motorsturn 3/I/V , M .Gladbach,
Bismarckstr. 46/48 . — 24. Kraftfahrzeugschein vom
24 . März 1933 für den Kraftwagen I 1" 40404 für Karl
Bobbert , Mülheim a . d . Ruhr , Aktienstr. 129 b . —
25 . Zulassungsbescheinigung vom 22 . April 1932 für den
Kraftwagen 1 15 41374 für Hans in der Beek, Mülheim
(Ruhr ), Auerstr . 54 . — 26 . Zulassungsbescheinigung vom
8 . September 1935 für den Kraftwagen I ? 94978 für
Franz Bommers , Neuß , Drususstr . 90 . — 27 . Zulassungs¬
bescheinigung vom 12 . Mai 1935 für den Kraftwagen
I ? 95536 für Karl Jäger , Neuß , Hammtorstr . 31 . —
28 . Zulassungsbescheinigung vom 15 . November 1934 für
den Kraftwagen I 15 95484 für Peter Kluth , Neuß ,
Hammtorstr . 31 . — 29 . Zulassungsbescheinigung vom
7 . Oktober 1935 für den Kraftwagen 1 15 95217 für Peter
Kluth , Neuß , Hammtorstr . 31 . — 30 . Zulassungsbescheini¬
gung vom 6 . Juni 1935 für den Kraftwagen I 1" 95715
für Fa . Willi Vitus , Neuß , Oberstr . 28 . — 31 . Zulassungs¬
bescheinigung (Zweitschrift ) vom 26 . Januar 1933 für
den Kraftwagen I ? 38365 für Heinrich Ameler , Ober¬
hausen (Rhld .), Düppelstr . 85 . — 32 . Zulassungsbescheini-
gnng vom 27 . Mai 1932 für den Kraftwagen I 15 39204
für Hermann Baumeister , Oberhausen -Sterkrade , Müh -
lenstr . 11 . — 33 . Zulassungsbescheinigung vom 21 . Sep¬
tember 1935 für den Kraftwagen I ^ 39542 für Hans
Ludwig Eickholz, Oberhausen (Rhld .), Stöckmannstr . 50 .
— 34 . Zulassungsbescheinigung vom 9 . Februar 1929 für
den Kraftwagen I ? 25106 für Fa . W . Ferd . Klingelnberg
Söhne , Remscheid. — 35 . Zulassungsbescheinigung vom
11 . Mai 1929 für den Kraftwagen I 15 26070 für Frau
Dr. Reinhold Mannesmann , Remscheid. — 36 . Führer¬
schein vom 27 . Januar 1931 für Helga Mathilde Colsman ,
geb . 18 . September 1913 in Langenberg (Rhld .), wohn¬
haft in Langenberg (Rhld .), Bismarckstr. 1 . — 37 . Führer¬
schein vom 2 . April 1935 für Erich Schwarz , geb . 19 . Sep¬
tember 1914 in Velbert , wohnhaft in Langenberg (Rhld .) ,
Kreiesiepen . — 38 . Führerschein vom 25 . Oktober 1930
für Dr . Gertrud Anna Wenzel geb . Burchard , geb . 2 . März
1906 in Kiel, wohnhaft in Hamburg , Feldbrunnenstr . 21 .
— 39 . Führerschein vom 31 . Mai 1924 für August Haack,
geb . 17 . August 1903 in Wickrathberg, wohnhaft in Wick-



rath . — 40 . Führerschein vom 11 . April 1928 für Josef
Stelzmann , geb . 22 . November 1908 in Düsseldorf, wohn¬
haft in Holzheim. — 41 . Führerschein vom 24 . April 1934
für Wilhelm Wachmeister, geb . 3 . März 1915 in Marken,
wohnhaft in Elfgen , Dorfstr . 115 . — 42 . Führerschein
vom 1 . Juni 1927 für Leonhard Goertz , geb . 13 . November
1906 in Hinsbeck , wohnhaft in Hinsbeck , Hauptstr . 1, Kreis
Kempen-Krefeld . — 43 . Führerschein vom 17 . September
1928 für Philipp Appenzeller , geb . 21 . Januar 1910 in
Psalzdorf , wohnhaft in Pfalzdorf , Rademacherstr . 428. —
44 . Führerschein vom 26 . April 1934 für Friedrich Büscher,
geb . 28 . Dezember 1903 in Köln-Holweide , wohnhaft in
Leichlingen-Bergerhof . — 45 . Führerschein vom 16 . März
1925 für Arthur Hecheltjen, geb . 5 . Mai 1907 in Brünen ,
wohnhaft in Brünen . — 46 . Bescheinigung vom 14 . Jan .
1935 über ein polizeilich zugeteiltes Kennzeichen für das
Kraftfahrrad I 1t 60981 für Heinrich Timp in Grieth ,
Schulstr . 167 . — 47 . Bescheinigung vom 8 . Februar 1935
über ein polizeilich zugeteiltes Kennzeichenfür das Kraft-
fahrrad I O 87556 für Karl Gerhards , Opladen , Wilhelm¬
straße 11 . — 48 . Zulassungsbescheinigung vom' 23 . Mai
1935 für den Personenkraftwagen (Marke Hansa-Lloyd)
I V 64684 für Frau Lilly Aaron , Hilden , Südstr . 29 . —
49 . Zulassungsbescheinigung vom 25 . September 1920

für den Lastkraftwagen (Marke Ford ) l 1t 64970 für
Heinrich Jhle , Hubbelrath , Meiersberg . — 50 . Zulassungs¬
bescheinigung vom 3 . Oktober 1933 für den Kraftwagen
I D 69350 für Robert Platzer , Kevelaer , Hauptstr . —
51 . Zulassungsbescheinigung vom 18 . Juni 1925 für den
Kraftwagen I ? 72571 für Gebr . Gehlen , Wevelinghoven .
— 52 . Zulassungsbescheinigung vom 29 . März 1935 für
den Kraftwagen I 1t 75886 für Herrn . Rixen , St . Tönis .
— 53 . Zulassungsbescheinigung vom 22 . Juli 1935 für den
Kraftwagen I ? 74337für Rud . Schweiter , Süchtelnvorst .
— 54 . Zulassungsbescheinigung vom 22 . November 1934
für den Kraftwagen I D 61247 für NSV . Kreisamts¬
leitung Kleve. — 55 . Zulassungsbescheinigung vom
7 . Juni 1935 für den Kraftwagen ID 61450 für Hermann
van Riswick , Kleve. — 56 . Zulassungsbescheinigung vom
20 . April 1934 für den Personenkraftwagen I ? 81618 für
August Heuer , Moers , Steinstr . 5 . — 57 . Zulassungs¬
bescheinigung vom 16 . Juli 1935 für den Kraftwagen
I D 84239 für H . Underberg in Rheinberg . — 58 . Zu¬
lassungsbescheinigung

' vom 11 . Mai 1934 für den Kraft¬
wagen I ? 87240 für Fritz Büscher, Leichlingen, Berge¬
hof . — 59 . Zulassungsbescheinigung vom 28 . Juni 1935
für den Kraftwagen I ^ 89682 für Städtische Betriebe ,
Leverkusen.

Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 3V Reichspfennig . Preis der Belegblätter und einzelnen
Stücke 1t) Reichspfennig für jeden angefangenen Bogen , mindestens aber 20 Reichspfennig für jedes Stück . Schriftleitung :

Amtsblattstelle der Regierung . — Druck: A. Bagel Aktiengesellschaft, Düsseldorf , Grafenberger Allee 98.
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77. Polizeiverordnung
Schau - und Llnterhaltungsordnung für die Wosserläufe II . und III . Ordnungim Stadtkreis Krefeld -Llerdingen, Stadtteil Krefeld .

Auf Grund der §§ 348 , 3S6 bis 366 des preußischen
Wassergesetzes vom 7 . April 1913 (Gesetzsamml . S . 53)
und des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1 . Juni 1931
(Gesetzsamml . S . 77) wird für den Kreis Krefeld -Uer -
dingen , Stadtteil Krefeld , folgende Polizeiverordnung
erlassen :

8 1 -
Für die im H 15 dieser Polizeiverordnung (Schau - und

Unterhaltungsordnung ) aufgeführten Wasserläufe II . und
III . Ordnung wird ein Schauamt gebildet . Es führt den
Namen „Schauamt für die Wasserläufe II . und III . Ord¬
nung " im Stadtkreise Krefeld -Uerdingen , Stadtteil
Krefeld .

§ 2 .
Das Schauamt besteht aus folgenden Mitgliedern :

1 . dem Oberbürgermeister oder dessen Stellvertreter ,
2 . dem Vorsteher des Kanalamtes oder dessen Stell¬

vertreter ,
3 . drei von den Ratsherren für die Dauer von 6 Jahren

gewählten Mitgliedern ,
4 . den örtlich zuständigen staatlichen Kulturbaubeamten

oder ihren Beauftragten ,
5 . dem Vorsteher des zuständigen Polizeireviers .

§ 3 -
Den Vorsitz im Schauamt führt der Oberbürgermeister

oder ein von diesem bestimmter Vertreter .
Der Vorsitzende hat die Geschäfte des Schauamtes zu

führen . Er hat insbesondere die Sitzungen einzuberufen ,die Schautermine anzuberaumen und die öffentlichen
Bekanntmachungen zu erlassen .

Das Schauamt kann die Geschäftsführung durch eine
Geschäftsordnung regeln .

8 4 .
Das Schauamt ist bei Anwesenheit von drei Mit¬

gliedern beschlußfähig . Jedes Mitglied hat eine Stimme .
Das Schauamt entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen
der Anwesenden . Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
des Vorsitzenden den Ausschlag .

8 5 .
Dem Schauamt liegen folgende Aufgaben ob :

1 . die Schau der im § 1 bezeichneten Wasserläufe ,

2 . die Feststellung , ob die Wasserläufe und ihre Ufer
ordnungsmäßig nach den Gesetzen und dieser Polizei¬
verordnung unterhalten werden ,

3 . die Ermittlung , ob eine unzulässige Verunreinigung
dieser Wasserläufe stattgefunden hat ,

4 . die Aufsicht über die Benutzung dieser Wasserläufe ,
5 . die Erstattung wasserwirtschaftlicher Gutachten .

8 6 .
Die Unterhaltung der Wasserläufe regelt sich nach dem

Wassergesetz . Die Unterhaltungspflichtigen haben die
Wasserläufe dauernd in einem solchen Zustande zu er¬
halten , daß die Vorflut gesichert ist, die ausgebauten
Wasserläufe in dem Zustand , in den sie durch den Ausbau
versetzt sind .

8 ? .
Zu diesem Zwecke sind aus den Wasserläufen in jedem

Frühjahr und Herbst Sand - und Schlammablagerungen ,
Treibzeug , Pfähle , Wurzeln , festwurzelnde und schwim¬
mende Pflanzen und andere Abflußhindernisse zu ent¬
fernen .

Außerdem sind Räumungen und Krautungen nach Be¬
darf vorzunehmen . Die Räumungen und die Krautungen
sollen möglich von unten nach oben vor sich gehen . Hier¬
bei sind von jedem Räumungspflichtigen Vorkehrungen
dagegen zu treffen , daß Treibzeug über die eigene Unter¬
haltungsstrecke hinaus mit dem Wasser abtreibt .

Weitere nach dem Gesetz erforderliche Maßnahmen
werden hierdurch nicht berührt .

8 8-
Der Aushub und das geschnittene Kraut sind alsbald

in genügende Entfernung von der Uferkante zu bringen .

8 9 .
Die Ufer der Wasserläufe sind , soweit erforderlich , durch

Faschinen oder ähnliche Maßnahmen zu befestigen , um
einer zukünftigen Behinderung der Vorflut durch Ufer¬
abbrüche vorzubeugen .

8 10 .
Die Ufergrundstücke und die dahinterliegenden Grund¬

stücke sind von solchen Bäumen , Sträuchern , Einfriedi¬
gungen und anderen Gegenständen freizuhalten , die bei
bordvollem Wasserlauf den Wasserablauf wesentlich be¬
einträchtigen .
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§ 11 . 5
'
13.

Die Schautermine sind von dem Vorsitzenden min¬
destens drei Wochen vorher in dem für amtliche Bekannt¬
machungen des Kreises Krefeld -Uerdingen , Stadtteil
Krefeld , bestimmten Zeitungen mit dem Hinweis öffent¬
lich bekanntzumachen , daß die Unterhaltungsarbeiten
bis zum Schautermine ausgeführt sein müssen .

Der Vorsitzende kann außerdem die Gemeindebe¬
hörden um ortsübliche Bekanntmachungen ersuchen .

§ 12 .
Der Vorsitzende des Schauamtes ladet die Ortsvor¬

stände zu den Schauen ein . Sie haben beratende Stimme .

§ 15.
Verzeichnis der im Stadtteil Krefeld schaupflichtigen Was s erläufe II . und III . Ordnung .

Das Schauamt und seine mit Berechtigungsausweis
versehenen Beauftragten sind befugt , die Wasserläufe zu
besichtigen , insbesondere sie zu befahren und die Ufer zu
betreten .

Das Schauamt teilt seine Wahrnehmungen der Wasser¬
polizeibehörde zur weiteren Verfolgung mit .

Z 14 .
Gegen denjenigen , der den Vorschriften der §§ 6 bis 10

zuwiderhandelt , kann ein Zwangsgeld bis zu 50 RM .
oder im Falle der Nichtbeitreibbarkeit eine Zwangshaft
bis zu einer Woche festgesetzt werden .

Lfde .
Nr . Bezeichnung des Wasserlaufs

Oberer Anfangspunkt
der schaubaren Strecke

Endpunkt , Auslauf oder Mündung
in Nr . des Verzeichnisses

Mittlere
Breite

1 Gathgraben Gemeindegrenze b . d . Hückelsmay Nr . 2 1,60 m
2 Linner Mühlenbach mit Stadt¬ pv

graben Zusammenfluß von 1 und 3 Rheinhafen 2,00 in
3 Oppumer Dorfgraben Gemeindegrenze Bösinghoven Nr . 2 1,25 m
4 Bösinghovener Buschgraben Vom Eisenbahndurchlaß an der

Straße Bösinghoven —Fischeln Nr . 3 1,25 in
S Lohbruchgraben Gemeindegrenze Ossum Nr . 6 1,20 in
6 Stratumer Buschgraben Gemeindegrenze Stratum Nr . 2 1,50 in
7 Stratumer Grenzgraben Bei Nr . 5 Nr . 6 1,00 w
8 Hachscher Graben Bruchfeld in Krefeld -Linn Nr . 9 1,20 in
9 Linner Bach Fasanenstraße Rhein 1,60 in

10 Bruchheckgraben Rheinbabenstraße in Krefeld -Linn Nr . 8 0,80 in
11 Buschgraben Ecke Germania - und Grenzstraße Haus Traar vorbei bis Grenze

Kapellen 2,00 m
12 Niepkuhlen Nordwestlich von Courthbusch Gemeindegrenze Neukirchen—Vluyn 1,00 m
13 Aus den kleinen Mörsbenden Buschstraße im Teich in Krefeld -

Bockum Nr . 11 1,00 in
44 Graben am Grünendyk und

Breitendyk Humboldtstraße Nr . 11 1,00- 1,50 in
15 Graben Dahlerdyk Hinter Fabrik Bemberg läuft etwa

2,50 m am Breitendyk vorbei
und kreuzt diesen bei Krüllsdyk Nr . 31 1,00- 1,50 in

16 Floethbach Hökendyk Gemeinde Hüls 2,00 ni
17 Seitengraben südlich Schroers -

dyk Jnrather Straße am Schroersdyk Nr . 16 1,00—1,50 in
1,00- 1,50 ni18 Seitengräben des Flünnertzdyk Jnrather Straße Nr . 16

18-r Südlicher Seitengraben des
Flünnertzdyk Waldesheim Nr . 22 1,00 m

19 Graben am Siependyk Jnrather Straße Nr . 16 1,00 in
20 Graben am Kamperdyk Jnrather Straße Nr . 16 1,00 m
21 Seitengraben am Hökendyk Breitendyk Nr . 12 2,00 in

1,50 ni
22 Sankertgraben Hökendyk 300 m nördlich der Hülser Straße

in Nr . 45
23 Sankertgraben Waldesheim Hökendyk in Nr . 21 1,50 ni
24 Sankertgraben Flünnertzdyk Etwa 150 in südlich Plankerdhk

Nr . 22 1,00 ni

1,00 ni
25 Sankertgraben Flünnertzdyk 100 m nördlich Plankerdhk in

Nr . 22
26 Seitengräben des namenlosen

Dyk 300 m östlich Sprudel -
dyk Plankerdhk Steegerschendyk 1,00 in

27 Südliche Seitengräben Steeger -

28
schen Dyk Etwa 100 m östlich Sprudeldyk Nr . 22 1,00 m„ Wegkreuzung 500 m nordöstlich

29 Nebengraben
Hubertushof Nr . 22 1,20 m

Sprudeldyk läuft südlich nach
Melmensträßchen , diesem entlang

30 Kliedbruchgraben
bis Steegerschen Dyk Gemeinde Hüls 1,00 m

Kliedbruchweg Nr . 21 1,00 in
31 Blumenholzgraben Breitendyk Nr . 21 1,50 in
32 Graben am Hohendyk Breitendyk Nr . 11 1,50 m
33 Graben zwischen Hohendyk

34
und Hoekendyk Hohendyk Hökendyk in Nr . 21 1,50 in

Heidegraben Anrather Straße Haus Nr . 30 Bei Haus Heideck in Nr . 1 0,75 in
35 Fischelner Dorfgraben Alte Neußer Straße An der Untergath in Nr . 1 1,20 in

0,70 in
36 Neuergraben Bacherhofstraße 650 m nördlich Bacherhofstraße in

Nr . 35
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Lfde .
Nr . Bezeichnung des Wasserlaufs Oberer Anfangspunkt

der schaubaren Strecke
Endpunkt , Auslauf oder Mündung

in Nr . des Verzeichnisses
Mittlere
Breite

37 Niederbruchgraben Niederbruch 2 in südlich von der
Kreuzung des Linner und Nieder¬
bruchweges An der Untcrgath in Nr . 1 1,99 m38 Willichergraben Grenze Osterath —Fischeln an der Hinter dem Straßendurchlaß bei
alten Neußer Landstraße Steinrath in Nr . 35 9,89 n>39 Kütterheidegraben Lenzenhof Vor dem Straßcndurchlaß bei

Steinrath in Nr . 35 9,75 in49 Fischelner Buschgraben 399 m nördlich des Weges
Fischeln—Bösinghoven am Ober¬
buschweg In Nr . 35 9,75 m41 Kalverdongsgraben Strümperweg —Grenze , Bösing¬ Endpunkt Gemeinde Bösinghoven —

42 Bösinghooener Graben
hoven—Fischeln Osterath Grenzgraben 1,99 in

Weg von Fischeln nach Bösing¬
hoven In Nr . 35 9,75 in43 „ Alte Schule ( Wagelskamp ) Durchschneidend die Kemmcrhof -

straße und mündet in Nr . 11 1,99 in44 „ Am Wiesenhof In Niepkuhlen 1,99 m4S „ Etwa 199 m nordwestlich vom
Flünnertzdyk Bei Lausbergs Bill in Niepkuhlen 1,99 m46 Achterath Hiedegraben Schürmelshof in Traar Am Fuße des Egclsberges vorbei

nach Kapellen 1,99 ni47 „ Haus Bruckhausen Am Kirchkamperhof nach Neu¬
48 kirchen—Luit in Niepkuhlen 1,25 in

„ Preußischer Hut gegenüber Wink¬ Bei Mintmann vorbei in die Niep¬mann , Moerser Straße kuhlen 1,99 in49 „ Verbindungsweg an Parz . 99/11
in Flur 11 in Gemarkung Traar Niepkuhlen bei Geilings 9,89 in

§ 16 .
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage nach ihrer

Veröffentlichung in Kraft und mit dem 31 . März 1965
außer Kraft .

Mit dem Inkrafttreten dieser Polizeiverordnung ver¬

liert die Polizeiverordnung (Schau - und Nnterhaltungs -
ordnung ) vom 25 . Oktober 1939 ihre Gültigkeit .

Krefeld-Uerdingen a . Rh ., 23 . Dezember 1935 .
Stadtteil Krefeld .

Der Oberbürgermeister als Ortspolizeibehörde .

Schriftleitung : Amtsblattstelle der Regierung . — Druck: A . Bagel Aktiengesellschaft, Düsseldorf , Grasenberger Allee 98.
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78 Polizeiverordnung
betreffend die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit, Ruhe, Reinlichkeit und Ordnung

innerhalb der Stadtgemeinde Wermelskirchen.
Auf Grund des Polizeiverwaltuugsgesetzes vom 1 . Juni

1931 (Gesetzsamml . S . 77) und der § § 1, 2, 6 , 7, 11 des
Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Wege vom 1 . Juli
1912 (Gesetzsamml . S . 187 ) wird für den Umfang der
Stadtgemeinde Wermelskirchen folgende Polizeiver¬
ordnung erlassen.

Abschnitt I : Allgemeines .

Z 1 . Begriff der Wege .
Als Straßen im Sinne dieser Verordnung gelten alle

dem öffentlichen Verkehr dienenden Wege, Plätze,
Brücken , Treppen , Durchfahrten , Durchgänge , Über¬
führungen und Unterführungen .

§ 2 . Begriff der Dunkelheit .
Als Dunkelheit im Sinne dieser Verordnung gilt in den

Monaten April bis September die Zeit von einer Stunde
nach Sonnenuntergang bis eine Stunde vor Sonnen -
ausgang , in den übrigen Monaten die Zeit von einer
halben Stunde nach Sonnenuntergang bis eine halbe
Stunde vor Sonnenaufgang .

Abschnitt II : Sicherheit , Ruhe und Ordnung .
§ 3 . Bauarbeiten , Bauzäune .

Für die Errichtung von Bauzäunen , Gerüsten jeder Art
und Baubuden , die in den Straßenraum hineinragen ,
ist ortspolizeiliche Genehmigung erforderlich . Währendder Dunkelheit und bei starkem Nebel sind Bauzäune usw.
ausreichend zu beleuchten.

§ 4 . Dacharbeiten .
Bei Dacharbeiten und allen sonstigen Arbeiten , bei

denen ein Herabfallen von Gegenständen auf die Straße
möglich ist, siud Schutzanlagen anzubringen . Der durchdie Arbeiten gefährdete Teil des Verkehrsraumes muß
zweckentsprechend gesichert und durch deutlich bemerkbare
Warnungszeichen kenntlich gemacht sein.

§ 5 . Anstreicherarbeiten .
Werden an der Straße gelegene Häuser , Einfriedi¬

gungen, Türen und Fensterläden , Laternenpfähle , Mastenund dergleichen frisch gestrichen , so ist ein dementsprechen-
der Hinweis auffällig anzubringen .

§ 6 . Anbringen von Gegenständen .
1 . Das Aushängen , Anbringen und Ausstellen von

Verkaufs - und anderen Gegenständen vor straßenwärts
liegenden Gebäuden , Türen , Fenster , Umzäunungen und
dergleichen, ist nur mit ortspolizeilicher Genehmigung
gestattet .

2 . Nach außen aufschlagende Türen , Fenster , Fenster¬
läden , Klappen , Schaukästen und ähnliche Vorrichtungen
müssen stets so festgemacht sein, daß Vorübergehende
nicht verletzt oder beeinträchtigt werden können.

3 . Das Anbringen von Stacheldraht und spitzen oder
anderen gefährlichen Gegenständen ist verboten , soweit
hierdurch im Straßenverkehr Personen gefährdet oder
Sachen beschädigt werden können.

4 . Schirmdächer zum Schutze gegen die Sonne , Aus¬
hängeschilder sowie andere in den Straßenraum hinein¬
ragende Gegenstände müssen sicher und fest angebracht
sein und mindestens 2,50 in über dem Bürgersteig liegen ;
sie dürfen eine Linie in einem Abstände von 0,50 m von
der Bordsteinkante innenwärts des Bürgersteiges nicht
überragen .

§ 7 . Fahnen .
Fahnen oder ähnliche Gegenstände sind so anzubringen ,

daß sie mit elektrischen Leitungsdrähten nicht in Be¬
rührung kommen können.

H 8 . Beförderung gefährlicher Gegenstände .
Gegenstände, die bei ihrer Beförderung durch Form ,

Größe oder sonstige Beschaffenheit das Publikum ge¬
fährden , Tiere scheu machen oder Sachen beschädigen
können, müssen so verpackt und getragen werden , daß jede
Gefährdung ausgeschlossen ist .

§ 9 . Tiere .
1 . Das Anbinden von Tieren an Laternenständer oder

Bäumen usw . , die an der Straße stehen, ist verboten .
2 . Tierhalter sind dafür verantwortlich , daß ihre Tiere

nicht auf den Straßen lagern oder die Bürgersteige be¬
schmutzen .

3 . Wer öffentlich Hunde mit sich führt , hat dafür zu
sorgen, daß sie nicht Personen gefährden oder die Anlagen
beschädigen . In öffentlichen Anlagen sind Hunde an der
Leine zu führen .

4 . Das Mitbringen von Hunden auf Friedhöfe ist
verboten .



5 . Die Hundehalter haben dafür Sorge zu tragen , daß
ihre Hunde nicht auf öffentlichen Straßen aufsichtslos
umherlausen .

§ 10 . Schutz der Anlagen .
1 . Zu den öffentlichen Anlagen rechnen die Anpflan¬

zungen auf den kommunalen Begräbnisplätzen , die
öffentlichen Waldungen und alle sonstigen der Öffentlich¬
keit freigegebenen Grünanlagen .

2 . Anlagen dürfen außerhalb der Wege nicht betreten
werden . Die Wege der Anlagen dienen grundsätzlich nur
dem Fußgängerverkehr , soweit nicht nach besonderen
öffentlichen Anschlägen eine andere Benutzung zuge¬
lassen ist . Die als Fahrwege bezeichneten Wege dürfen
auch von Radfahrern und Reitern benutzt werden .

3 . Das Nächtigen auf Straßen und in den Anlagen
sowie auf den an den genannten Orten aufgestellten
Bänken ist verboten . Die Bänke dürfen nur zum Sitzen
benutzt werden .

4 . Während der Dunkelheit erfolgt der Verkehr auf
unbeleuchteten Wegen in den Anlagen auf eigene Gefahr .

§ 11 . Spiele .
Das Rodeln aus öffentlichen Straßen ist verboten .

Ausnahmen werden durch ortspolizeiliche Bekannt¬
machung mitgeteilt .

§ 12 . Musik - und Gesangaufführungen .
Es ist verboten , durch musikalische oder gesangliche Dar¬

bietungen auf Straßen Leichenbegräbnisse , Prozessionen ,
den Gottesdienst oder den Unterricht in den Schulen zu
stören . Jedes Musizieren , alle sonstigen schaustellerischen
Darbietungen auf öffentlichen Straßen sowie Musizieren
oder Singen geschlossener Gruppen mit Ausnahme der
nationalen Verbände bei Umzügen bedürfen der Geneh¬
migung der Ortspolizeibehörde .

Der Betrieb straßenwärts gerichteter Lautsprecher¬
anlagen aller Art bedarf der Genehmigung der Orts¬
polizeibehörde . Der Betrieb fahrbarer , fest in Wagen
eingebauter Lautsprecher bedarf der Genehmigung der
Kreispolizeibehörde .

z 13 . Fackelzüge .
Das Mitführen von Pechfackeln bei Umzügen ist ver¬

boten . Das Mitführen von Wachsfackeln bedarf der orts¬
polizeilichen Genehmigung . Von dieser Genehmigungs¬
pflicht sind die nationalen Verbände befreit .

§ 14 . Numerierung der Gebäude .
Jeder Eigentümer eines bebauten Grundstückes ist ver¬

pflichtet , das Grundstück straßenwärts an sichtbarer Stelle
mit der ihm zugeteilten Hausnummer zu versehen . Die
Ausführung unddieAnbringungsstelledesHausnummern -
schildes bestimmt die Ortspolizeibehörde . Das Haus¬
nummernschild ist stets in deutlich lesbarem Zustande zu
erhalten und nötigenfalls auf Anordnung der Ortspolizei¬
behörde zu erneuern .

Abschnitt III : Handel und Gewerbe auf den
Straßen .

§ 15 . Beschränkungen .
Die Ausübung des Straßengewerbes und des Straßen¬

handels sowie das gewerbliche Filmen und Photogra¬
phieren auf der Straße ist nur mit besonderer Erlaubnis
der Ortspolizeibehörde gestattet .

§ 16 . Schaubuden usw .
Das Aufstellen von Zirkussen , Karussells , Schiffs¬

schaukeln , Schieß -, Schau - und Verkaufsbuden , Ständen
oder sonstigen ähnlichen Einrichtungen an Straßen ist nur
mit ortspolizeilicher Genehmigung gestattet .

Abschnitt IV : Ankündigungsmittel aus der Straße .

§ 17 . Umhertragen usw . von Ankündigungsmitteln .
1 . Ankündigungen aller Art dürfen , sofern sie den In¬

halt und der Form nach gesetzlich zulässig sind , nur mit
Genehmigung der Ortspolizeibehörde angebracht werden ,
soweit durch öffentliche Bekanntmachung der Ortspolizei¬
behörde für Straßen , Wege und Plätze Beschränkungen
bestehen . Etwaige Bestimmungen auf Grund des § 3 des
Gesetzes über die Verunstaltung von Ortschaften vom
15 . Juli 1907 (Gesetzsamml . S . 260 ) werden hierdurch
nicht berührt .

Vorrichtungen zum öffentlichen Anschlagen bedürfen
in allen Fällen der vorherigen ortspolizeilichen Erlaubnis .

2 . Dem Verbote des Anschlagens unterliegen nicht die
Bekanntmachungen , Erlasse und Anzeigen der öffentlichen
Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts .
Auch bleiben die Grundstückseigentümer und Mieter be¬
rechtigt , Anzeigen , die lediglich den eigenen Geschäfts¬
und Gewerbebetrieb betreffen oder sich auf das Grund¬
stück beziehen , auf dem sie angebracht werden , an ihren
Grundstücken oder Mietsräumen anzubringen .

Das Umhertragen oder Umherfahren von Reklame¬
wagen , Plakattafeln , Reklamefahnen , Transparenten
usw . und das Verteilen von Flugblättern , Reklamegegen¬
ständen , Druckschriften und Bildern ist nur mit orts¬
polizeilicher Genehmigung gestattet . Der Erlaubnisschein
ist mitzusühren .

Gewöhnliche Geschäftsfahrzeuge mit Ankündigungs¬
mitteln für das eigene Geschäft des Inhabers bedürfen
der Erlaubnis nicht , soweit sie gleichzeitig als Geschäfts¬
fahrzeuge benutzt werden .

3 . Lichtreklame mit wechselndem Licht oder wechseln¬
dem Inhalt sowie Lichtreklamen , die mittels Schein¬
werfer oder in ähnlicher Weise an oder auf öffentlichen
Orten veranstaltet werden , bedürfen , abgesehen von der
etwa erforderlichen baupolizeilichen Genehmigung , der
polizeilichen Erlaubnis .

4 . Das Spannen von Reklamebändern , Transparenten
und dergleichen über die Straßen und das Steigenlassen
von Reklamefesselballons bedürfen der ortspolizeilichen
Genehmigung .

Abschnitt V : Reinhaltung der Straßen .

Z 18 . Verunreinigungsverbot .
1 . Jede Verunreinigung der Straßen , öffentlichen

Anlagen ist verboten . Der Verursacher ist zur sofortigen
Reinigung verpflichtet .

2 . Wer Geschirre , Glas oder ähnliche Sachen mit oder
ohne Verschulden auf der Straße zerbricht , auf sie wirft ,
oder dort liegen läßt , ist verpflichtet , den polizeimäßigen
Zustand wieder herzustellen .

3 . Die nach dem Ortsstatut vom 1 . Dezember 1931 ,
betr . die Reinigung öffentlicher Wege in der Stadtge¬
meinde Wermelskirchen , Verpflichteten sind verpflichtet ,in der ganzen Ausdehnung ihrer bebauten oder unbe -



bauten Grundstücke den Bürgersteig einschließlich der
Bordsteine , die Straßenrinne , die Seitengräben ein¬
schließlich der Durchlässe , die Einflußöfsnungen der
Straßenkanäle , die Promenaden oder Sommerwege ,
die Bankette , die Böschungen , die Grabenüberbrückungen
und die Fahrbahn bis zur Mitte regelmäßig jeden Mitt¬
woch und Samstag , falls gesetzliche Feiertage auf diese
Tage fallen , an dem vorhergehenden Werktage , zu
reinigen . Die Reinigung hat tagsüber zu erfolgen und
muß spätestens um 17 Uhr beendet sein . Ordnet die Orts¬
polizeibehörde ausnahmsweise eine Reinigung auch für
andere Tage an , so muß deren Aufforderung nachge¬
kommen werden , ebenso sind außergewöhnliche Verun¬
reinigungen der Straßen usw . auf Verlangen der Orts¬
polizeibehörde sofort zu beseitigen .

Die Reinigung umfaßt die Entfernung von Fremd¬
körpern , d . h . der nicht zum Wege gehörigen Gegenstände
von den Wegen , insbesondere
») die Beseitigung von Gras und Unkraut , Kehricht ,

Schlamm und sonstigen Unrat jeder Art ;
b) die Beseitigung von Schnee und Eis ,
v) das Bestreuen bei Glätte mit abstumpfendem Ma¬

terial — Sand , Asche, Sägemehl und dergleichen ,
ä ) die Reinhaltung der Straßenrinnen , der Gräben und

Grabendurchlässe sowie der Rinneneinläufe bei Ge¬
wittern , starken Regengüssen oder eintretendem Tau¬
wetter sowie deren Befreiung von Schnee und Eis ,

e) das Besprengen zur Verhinderung von Staubent¬
wicklung .

4 . In die Straßenkanäle und Schlammkästen dürfen
feste Stoffe , insbesondere Küchenabfälle , Kehricht , Schutt ,
Asche, tierische Abfälle und Ausscheidungen , ferner übel¬
riechende Abwässer oder feuergefährliche Stoffe sowie
solche Stoffe , die die Wandungen der Kanäle beschädigen
können , nicht eingebracht werden .

5 . Bei trockenem und frostfreiem Wetter muß vor dem
Kehren die ganze zu reinigende Fläche ausreichend be¬
sprengt werden . Kehricht , Schlamm und sonstiger Unrat
muß sofort nach der Beendigung des Kehrens vom Wege
entfernt werden .

Das Zukehren an den Nachbar oder das Kehren in
Kanäle , Durchlässe , Rinnsteineinläufe oder Gräben ist
streng verboten .

6 . Auf Wegen mit chaussierter Fahrbahn sind die ge¬
pflasterten , plattierten oder unter Verwendung von Teer ,
Asphalt oder ähnlichem Material befestigten Bürgersteige ,Rinnen oder Bankette zu reinigen und zu kehren . Die
chaussierte Fahrbahn bzw . die unbefestigten Bankette sind
von Unkraut zu befreien ; der Gebrauch von harten und
stumpfen Besen ist, um ein Lösen des Bodenmaterials zu
vermeiden , verboten .

7 . Ist infolge der Benutzung einer öffentlichen Straße
oder eines öffentlichen Weges zum Hin - und Herschaffen
von Waren oder Materialien , durch die Abfuhr von
Dünger , Baumaterialien usw . oder durch Wegwerfen
und Zerbrechen von Gefäßen die Straße verunreinigt
worden , so muß sie von dem Veranlasse ! sofort wieder
gereinigt und der zusammengebrachte Unrat sogleich fort¬
geschafft werden ; im Falle der Unterlassung wird außer
der Bestrafung die Reinigung und Fortschaffung auf
Kosten des Schuldigen bewirkt . Sollte in einzelnen
Fällen derjenige , dem die Verunreinigung zur Last fällt ,
nicht ermittelt werden , so liegt die Reinigung demjenigen
ob , der auch sonst zur Reinigung verpflichtet ist .

8 . Im Winter sind die Bürgersteige und Straßen¬
rinnen , erforderlichenfalls täglich , in der Zeit von 7 bis
20 Uhr sorgfältig von Schnee und Eis zu reinigen und
dauernd von ihnen freizuhalten . Nach Beendigung des
Schneefalls muß der Schnee zusammengeschaufelt oder
gekehrt auf den Fahrdamm neben den Bürgersteigen und
Rinnen in ordnungsmäßigen Haufen unter Freilassung
von Durchgängen aufgeschichtet werden . Schnee oder
Eis dürfen nicht von den Dächern herab oder aus Höfen
und Gärten auf die Straße geworfen oder gebracht
werden .

Bei eintretender Glätte müssen die Bürgersteige und
die Fahrbahnen bis zur Straßenmitte mit abstumpfenden
Stoffen , Sand , Asche, Sägemehl bestreut werden . Die
Verwendung von Salz ist verboten . Das Abschaufeln ,
Loshacken und Streuen hat so frühzeitig zu erfolgen , daß
während der gewöhnlichen Verkehrszeiten — und zwar
von 8 bis 19 Uhr — der Entstehung gefahrbringender
Glätte vorgebeugt wird .

Bei Straßen oder Plätzen ohne besonderen Bürgersteig
ist auf dem Bankett oder längs der Häuser bzw . der Platz¬
grenze eine Gehbahn von mindestens IjH m Breite für
den Fußgängerverkehr in gleicher Weise herzustellen und
zu unterhalten .

Schlittenbahnen auf den Bürgersteigen oder den Geh¬
wegen sind sofort zu beseitigen .

Bei anhaltendem Frostwetter dürfen Haus -, Wirt¬
schafts - oder Gewerbeabwässer den Straßenrinnen nicht
zugeführt werden . Während des Frostwetters ist das
Besprengen und Abwäschen der Straßen und Bürger¬
steige untersagt .

Bei Tauwetter müssen Bürgersteige und Straßen¬
rinnen von Eis und Schnee völlig gereinigt und es muß
für freien Abfluß des Wassers in den Rinnsteinen oder
Rinnen gesorgt werden .

9 . Die an Fahr - oder Fußwegen befindlichen Hecken
sind alljährlich gehörig beizuschneiden . Die Hecken dürfen
nicht über 1,30 m groß sein .

10 . Für den zur polizeimäßigen Reinigung Ver¬
pflichteten kann ein anderer der Ortspolizeibehörde gegen¬
über mit deren jederzeit widerruflichen Zustimmung durch
schriftliche oder protokollarische Erklärung die Ausführung
derReinigung nach dieser Polizeiverordnung übernehmen .
Er ist dann zur polizeimäßigen Reinigung verpflichtet .

11 . Das Reinigen und Abspülen von Fahrzeugen aller
Art auf der Straße sowie die Inanspruchnahme der
Straße für gewerbliche Arbeiten ist untersagt .

12 . Die Einführung von Schmutz und übelriechenden
Abwässern in Straßenrinnen und Gräben ist verboten .

13 . Schutt , Asche, Müll , Kehricht und andere Abfall¬
stoffe in fester oder flüssiger Form dürfen nur an den
durch öffentliche Bekanntmachung oder durch aufgestellte
Tafeln bestimmten Stellen abgeladen werden . Wer
andere Stellen benutzt , ist unbeschadet der dadurch ver¬
wirkten Strafe zur sofortigen Beseitigung verpflichtet .
Das Lagern von Unrat auf eigenem Grund und Boden
ist nur dann gestattet , wenn hierdurch keine Gesundheits¬
gefahren oder Belästigungen des Publikums hervorge¬
rufen werden und das Ortsbild nicht verunstaltet wird .

Jeder , der in dem Bezirke wohnt , in dem Müll durch
die städtische Absuhranstalt abgeholt wird , ist verpflichtet ,den Hausmüll durch diese Abfuhranstalt (entsprechend
Ortsstatut betr . Müllabfuhr vom 26 . April 1926 ) abholen
zu lassen . Der Müll ist rechtzeitig an den durch Bekannt -



machung zu bestimmenden Tagen in Metallgefäßen , deren
Beschaffenheit der Einrichtung der Müllabfuhr angepaßt
sein müssen , aufzustellen . Die Ortspolizeibehörde kann
die Einführung bestimmter Müllgefäße anordnen .

§ 19 . Fäkalien und Dungabfuhr .
1 . Die Reinigung bzw . Entleerung der Abortgruben

und Hauskläranlagen , der Schlammfänger fürWirtschafts -
abwässer sowie aller Gruben , welche gesundheitsschädliche
Auswurfstoffe und Abfälle aufnehmen , ist in möglichst
geruchloser Weise vorzunehmen .

2 . Die Reinigung bzw . Entleerung muß so rechtzeitig
geschehen , daß ein Überlaufen oder eine gesundheitsschäd¬
liche Ansammlung der Auswurfstoffe und des Unrats
nicht zu befürchten ist . Der Inhalt der Abort- und Dünge¬
gruben darf nicht in offenen Behältern transportiert
werden ; die Transportgefäße müssen mit gut verschließ¬
baren Deckeln versehen sein, so daß eine Ausdünstung oder
sonstige schädliche Wirkung verhindert wird .

3 . Das Entleeren der Aborte oder anderer Abfallgruben
und die Abfuhr des Inhaltes darf ohne ortspolizeiliche
Genehmigung vom 1 . April bis 39 . September nur in den
Stunden von 22 bis 7 Uhr , und vom 1 . Oktober bis
31 . März nur in den Stunden von 21 bis 9 Uhr erfolgen .
Bei der Abfuhr groben Inhaltes dürfen Fuhrwerke auf
der Straße nicht anhalten .

4 . Offene Dungladungen dürfen über die Seiten¬
bretter der Fuhrwerke auf der Straße nicht hinausragen .

5 . An den Tagen vor einem Sonn - oder gesetzlichen
Feiertage darf die Reinigung der Abortgruben nicht statt¬
finden .

6 . Ablagerung des Inhalts der Abortgruben auf
Feldern und in Gärten in der Nähe von Straßen und
Wohngebäuden ist zwar gestattet , jedoch müssen die Aus¬
wurfstoffe entweder hinreichend desinfiziert oder unver¬
züglich mit Erde so bedeckt werden , daß kein Geruch ent¬
steht. Es ist verboten , flüssige Abfälle von Häusern oder

gewerblichen Anlagen in offenen Gruben , Gräben oder
Pfützen anzusammeln .

7 . Wer zur Entleerung von Abortgruben verpflichtet
ist und innerhalb der Straßen wohnt , in welchen die
Abortgruben auf Grund des Ortsstatuts vom 22 . Februar
1926 durch die städtische Anstalt entleert werden , ist ver¬
pflichtet, sich der Anstalt anzuschließen.

§ 29 . Lagerung organischer Stoffe .

In Wohnhäusern , Ställen , Speichern und Höfen
dürfen Knochen, frische Häute , Lumpen , Tierhaare und
ähnliche Gegenstände nicht angesammelt werden . Gegen¬
stände, die einen üblen Geruch oder Rauch verbreiten ,
dürfen in der Nähe bewohnter Grundstücke nicht abge¬
kocht oder verbrannt werden .

Z 21 . Strafbestimmungen .
Für jeden Fall der Nichtbefolgung der Bestimmungen

der Polizeiverordnung wird die Festsetzung eines Zwangs¬
geldes bis zu 59 RM . , im Nichtbeitreibungsfalle die Fest¬
setzung einer Zwangshaft bis zu einer Woche angedroht .

Soweit die Nichtbefolgung dieser Polizeiverordnung
nach Reichs- oder Landesrecht mit Strafe bedroht ist,
bleibt die Androhung der Strafe unberührt .

§ 22 . Schlußbestimmungen .
Diese Polizeiverordnung tritt am Tage nach der Ver¬

öffentlichung im Regierungsamtsblatt in Kraft und ver¬
liert am 1 . Januar 1965 ihre Gültigkeit .

Gleichzeitig treten die Polizeiverordnungen vom
6 . März 1926 , betr . Fäkalienabfuhr ,
19 . November 1926 , betr . Müllabfuhr ,
31 . Mai 1927 , betr . Straßenverkehr ,
22 . Mai 1928 , betr . allgemeine Polizeiverordnung ,
1 . Dezember 1931 , betr . Reinigung der öffentlichen Wege,
außer Kraft .

Wermelskirchen , 13 . November 1935.
Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde .

Schriftleitung : Amtsblattstelle der Negierung . — Druck: A . Bagel Aktiengesellschaft , Düsseldorf , Grafenberger Allee 98.
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KunderlsL des KreuL . Kinanzministers vom 16 . 12 . 1935 — V 19. 62666/51 — .

In den mit KrlsL vom 19 . 9 . 1934 — V 19 .62666/26 —
bekanntgegebenen öerecknungsgrundlagen kür 8takl im Hock -
dau )̂ ist in ^ dscknitt IV tz II , 3c darauk kinge wiesen , dsL
demnäckst Vorsckrikten kür mekrteilige Druckstäde als Kack -
trag zu 6iesen Lestimmungen kolgen sollen .

Diese Lestimmungen sin6 nunmekr ausgestellt worden .
Sie entsprecken 6em vom Deutscken Kormsnaussckuü kersus -
gegebenen Kacktrag zu DIK 1656 . Die neuen Vorsckrikten
kür mekrteilige Druckstäde treten an 6 !e Stelle 6er Le -
Stimmungen in ^ bscknitt L . IV 6er Lestimmungen über 6le
zulässige Leanspruckung von Konstruktionen aus KluL-
stakl usw . v . 25 . 2 . 25 — ll 9156 (8onderbeilage Zum

' ) ? entraldl . 6 . Lauverw . 1934 , 8 . 667 .

Kegierungsamtsbl .) ^ . 8ie werden im Keglerungsamtsblstt
bekanntgegeben und gelten ab I . 1 . 1936 kür 6en kiockbau als
maögedende Konstruktionsvorsckrikten im Sinne 6es tz 11 6er
nack 6er Kinkeitsbauordnung ^) aukgestellten Lauordnungen .

Die notwendigen Abdrucke 6er Vorsckrikten kür 6ie ke -
gierungsamtsbisttsr geken demnäckst 6en A.mtsblgttstellen zu .

Im ^ uktrsge
Kggert .

^ n 6ie Keg .-? räs . , 6en Verbandspräs . in Kssen , 6en Staats -
komm . 6er Hauptstadt Lerlin , 6ie Laugenebmigungsbekörden
(Kandräte , Oberbürgermeister und Stadtkreise sowie die des .
ermäcktigten Ortspol . Lekörden u . 6 . ? r . Staatskockdauämter ) .

2) ^ entralbl . 6 . Lauverw . 1925,8 . 193 ; °) ebenda 1919,8 . 225 .

vom 19. September 1934 .

tzll,3c — IVlekrteilige Druckstäde — .

«) kerecknung .
Kntsprickt die baulicke Ausbildung mekrteiliger Druck -

stäbe den Festsetzungen des ^ bscknittes /S, so dürken diese
Stäbe nack den kolgenden Kegeln berecknet werden .

Kür das ^ .usknicken um die 8tokkackse zr — ( Lild 2 und 3)
ist der Stab wie ein einteiliger Druckstab zu berecknen .

Ks muü also sein
» 5

^ ' ^ ul '

Kür das ^ usknicken um die stokkreie ^ cdse 4/^ 4»
( Lild 2,3 und 4) Ist der . ideelle Scklankkeitsgrad ' anzunekmen
zu '

-

klierkür ist die Knickzakl c» aus lakel 5 Zu entnekmen
und nackzuweisen , dalZ

ru - 8
^ ^ ^ ul

Lei Zweiteiligen Stäben , bei denen ^ ist , erübrigt sick
der Kackweis von , wenn

ist . Lei zweiteiligen Stäben mit ^ - Ouerscknitt (Lild 2c )
ist dieser Kackweis edenkslls nickt erkorderlick , wenn die ein -

i) Lei zwei teiligen Druckstsden (n — 2) ergibt sick
4- das Ist die vereinksckte Kormel nack

Kngesser (^ entraldl . d . Lauverwaltung >969 , kiekt 26 , 8 . 136) .

scklägigen Vorsckrikten des ^ bscknittes /Z über die bsulicke
Ausbildung dieser Stäbe erküllt sind .

In den vorstellenden Kormeln ist :
8 die gröLte Druckkrakt des Oesamtstabes ,
K der unversckwäckte (Zuerscknitt des Oesamtstabes ,

der Scklsnkkeltsgrad des Oesamtstabes mit der Knick -
länge 5^ und mit dem Krägksitsmoment 7^. kür die
8tokkackse x —x ,
der 8cklankkeitsgrad des Oesamtstabes mit der Knick¬
länge und mit dem Krägkeltsmoment 7^, kür die
stokkreie ^ ckse 4,- 4, (Lild 2s , b , c , 3a und b) ; bei
zwei stokkreisn ^ cksen (Lild 4) ist ^ kür die r̂ ckse
zu ermitteln , die das kleinere Krägkeitsmoment ergibt ,
der Scklankkeitsgrad des Kinzelstabes mit der Knick -
lange und mit dem Irägkeitsmoment 7^ , das bei
Stäben mit nur einer stokkreien ^ ckse kür die der stokk -
ireien Täckse gleicklaukende r̂ ckse l — 1 des Kinzsl -
guerscknittes ( Lild 2 und 3) , bei 8täden mit zwei stokkreien
^ cksen aber kür diejenige ^ ckss des Kinzelstabes zu
berecknen ist , kür die sick das kleinste Krägkeitsmoment
ergibt ( Lild 4) . Lei ungleicken Ouerscknitten der Kinzel -
stäbe ist kür ^ der Kinzelquerscknitt mit dem kleinsten
Krägkeitsmoment msiZgsbend ,
die Knicklänge des Kinzelstabes . ^ ls solcke ist bei
Vergitterungen die Ketzlänge , bei Lindedlecken ikr
Mttenabstsnd anzunekmen ,

n die ? akl der Kinzslstsde .

VsrlÄg von Wilkslm ^ >-N8t 6t . Lolin , Lsrlin w 9 , l< ötkonsk Ltl -ÄlZo 33 .



/Z) Laulicke Ausbildung .
^ Der Scklsnkkeitsgrak 2^ jedes Linzeistabes kark nickt

gröiZsr als öl) sein .
Lei Anordnung von kinkedlecken sink Kiese mindestens

in den Dritteipunkten der Oesamtknicklängs unci an den
Stabenden vorzuseken . IVlekrteilige Druckstäde mit Vergitte¬
rungen müssen an den Stabenden ebenkalis Linkeblecke er -
kalten . Werken zweiteilige Stäbe aus !—- Staki (Lilk 2d unk c)
an ein gemeinsames Knotenbleck angescklossen , so sink
besonders öinkebiecke an den Stabenden nickt erkorksrlick .
Lei Stäben mit — l̂ uerscknitt kürlen die Linkeblecke ver¬

setzt angeordnet werken ( Liik 2 c) .
kekes Linkebleck ist an jeden Linzelstab mit mindestens

zwei blieten snzuscklieLsn . Lei den Linkeblecken an den
Stabenden ist in jedem kieser ^ nscklüsse sin kliet mekr
anzuordnen als bei den mittleren Linkedlecken .

Sckrauben kürksn zum ^ nsckluü von Linkeblecken unk
Vergitterungen nur an den Stellen verwendet werken , wo
sick aus baulicken Orünken kein Kiet sckiagen läLt . klier
sink eingepaüts Sckrauben zu verwenden .

Der Abstank e zwiscken den Sckwerpunkten der Linzsi -

querscknitte (Lilk 2a , 3a , 3d ) , bei drei - oder mekrteiligen
Stäben der grölZte Abstank e , soll In der Lege ! nickt gröLsr
als die (Zuerscknittsköke /r in der Hicktung der stokkreisn
Täckse sein . Ist der Abstank s ausnakmsweise gröLer ,
so kürken die Linkebiecks oder Vergitterungen unk ikre
^ nsckiüsse nur mit dem 0,8 kacken der sonst zulässigen
Spannung beanspruckt werken (vgl . ^ bscknitt / ) .

/ ) Lerecknungen der Linkebiecks unk
Vergitterungen .

Die Linkebiecks , suck die Linkedlecke an den Lnken
vergitterter Stäbe (^ dscknitt /Z ^ ds . 2) , die Vergitterungen unk

die ^ nscklüsse der Linkebiecks unk Vergitterungen sink kür
sine (Zuerkrskt 9 Zu bemessen , die vom Sckiankkeitsgrak 2

unk dem lVert — abkängt unk aus Iskei 7 ZU ent -

nekmen ist . Lür (Zuerscknitte nack LIIK 4 sink auöerkem
die der Täckse gleicklaukenken Linkeblecke unk Ver¬
gitterungen unk ikre Anscklüsse kür eins (Zuerkrakt 9 ' zu
bemessen , die vom Sclilankkeitsgrak 2^. unk dem lVert

abkängt unk edsnkslls aus lakei 7 zu entnekmen Ist .

7a/s / 7 ( DIdl 1050)

2 j 3 4 ! 5 j 6 j 7
7^ ' <̂ ?>n

9 in °/g von Q2

bei 2 bis 40 80 120 I 150 200 250

kür St 37 . 12
Handels -
daustakl

St 00 . 12

I
I

2 4 6 10 14

St 52 I 3 6 9 14 19

Lür 2 > 40 sink ^ wisckenwerte geradlinig einzusckalten .
Lei der Lerecknung von Linkedlscken unk Vergitterungen

sowie ikrer ^ nscklüsse kürken die zulässigen Spannungen
der lakei 2 nickt üdsrsckritten werken .

Lerlin , den 16 . Dezember 1935 .
Der LreuLiscke Linanzminlster

Im Auftrage
V 19 . 6200 k/51 . Lggert .



Sonderbeilage zum Regierungs -Amtsblatt

Polizeiverordnung
( U n te rh a ltu n gs o r dn un g )

für die Niers in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Aachen .

Aus Grund des Polizeiverwaltungsgesetzes vom
1 . Januar 1931 (Gesetzsamml . S . 77) und der
tz§ 133 , 348 des Wassergesetzes vom 7 . April
1913 (Gesetzsamml . S . 53) wird folgende Po¬
lizeiverordnung (Unterhaltungsordnung ) für die
Niers in den Regierungsbezirken Düsseldorf und
Aachen erlassen.

§ 1 .
Für die Wasserläufe l I . Ordnung :

1 . die Niers , von der Brücke im Wege von
Kuckum nach Unterwestrich bis zur Landes¬
grenze einschl . der Mühlengräben (das sind
die Arme , auf welchen die Mühlen stehen)
und Zwangsarme (das sind diejenigen Neben¬
arme , die für die Borflut erforderlich sind ,
weil der Hauptarm nicht die notwendige
Breite hat ) ,

2 . die Kleine Niers von ihrer Abzweigung aus
der Niers bis zur Mündung

werden Art und Maß der zur Unterhaltung des
Wasserlaufes und seiner Ufer nach den §§ 114 ,
119 und 120 des Wassergesetzes auszuführenden
Arbeiten sowie die Zeit zu ihrer Ausführung durch
die nachfolgenden Bestimmungen festgestellt .

§ 2 .
Zur Unterhaltung der Vorflut muß die Niers

und Kleine Niers bei Mittelwasser und Sommer¬
pegel, der vom 1 . April bis 1 . November gilt ,
bis zum Ausbau des Flußlauses durch den Niers¬
verband mindestens folgende Spiegelbreiten haben :

a) Niers
von der Unterwestricher Brücke bis zum Keyen-

berger Graben 1,5 m ,
vom Keyenberger bis Hochneukircher Graben 2,0 m ,
vom Hochneukircher Graben bis Wickrathberger

Mühle 3,0 m ,
unterhalb Wickrathberger Mühle 3,45 m ,
unterhalb Wickrather Mühle 3,77 m ,
unterhalb Dappertz Mühle 4,39 m ,
unterhalb Henkens Mühle 4,71 m ,
unterhalb Ottens Mühle 5,34 m ,
unterhalb Steins Mühle 5,65 m ,
im Bereich der Elkes Mühle 6,59 m ,
unterhalb Zoppenbroicher Mühle 5,65 m .
unterhalb der Gladbachmündung 6,28 m ,
unterhalb Broich-Mühle 6,91 m ,
unterhalb Neersener Mühle 7 . 53 m ,
unterhalb Wachtendonker Mühle 11,30 m ,
unterhalb Schravelner Mühle 15,07 m ,
unterhalb Villermühle 12 m und I V- fache Bö¬

schungen .

Die Nierssohle darf nicht höher liegen als in
den für die Haupträumung der Niers maßgebenden
Entwürfen vom 17 . Juli 1905 und 16 . Juli
1907 angegeben ist : wo die Niers inzwischen aus¬
gebaut ist , sind die neu hergestellten Sohltiefen
maßgebend.

6 ) Kleine Niers
von der Straße nach Straelen bis Kalter Graben :

Breite 7,5 m , Tiefe 0,59 in ,
von Kalter Graben bis Paschmannshof : Breite

9,4 m , Tiefe 0,50 in , >
von Paschmannshof bis Straße nach Pont : Breite

9,4 m , Tiefe 0,60 in ,
von Straße nach Pont bis Horsthof : Breite

10,0 m , Tiefe 0,70 in ,
von Horsthof bis zur Mündung : Breite 12,1 m ,

Tiefe 0,90 m .
Nach Ausban der Niers gelten die im vom

Herrn Minister genehmigten „ Gesamtplan zum
Ausbau der Niers " vom 10 . April 1929 festgelegten
Breiten unter Berücksichtigung der in den geneh¬
migten Einzelentwürfen sich ergebenden Aende¬
rungen.

§ 3 .
Die Freischleusen der Stauanlagen müssen we¬

nigstens die in § 2 vorgeschriebene Niersbreite als
nutzbare Weite haben. Die Fachbäume müssen so
tief liegen , daß mindestens die in Z 2 angegebene
Oberwassertiese vorhanden ist . Die Oberkante der
Schützen und schützenähnlichen Verschlußvorrich¬
tungen darf bei geschlossener Stauanlage nicht über
der jewels zugelassenen Stauhöhe liegen .

§ 4.
Bei Neu - und Umbauten von Brücken müssen

bei senkrechter Durchführung der Widerlager bis
zur Sohle folgende Mindestmaße der Hauptöff¬
nung eingehalten werden :
a) Lichtweite (senkrecht zum Nierslauf ge¬

messen ) . >
Von der Quelle bis zur Wegebrücke Kuckum -

Oberwestrich : 1,00 m ,
von der Wegebrücke Kuckum-Oberweftrich bis zur

Mündung des Keyenberger Grabens : 1,50 m ,
von der Mündung des Keyenberger Grabens bis

zur Mündung des Benrathergrabens : 3,50 m ,
von der Mündung des Benrathergrabens bis zur

Mündung des Hochneukircher Grabens : 4,0 m ,
von der Mündung des Hochneukirchergrabens bis

zur Mündung des Karottengrabens in Wet-
schewell : 4,50 in ,



von der Mündung des Karottengrabens bis zur
Mündung des Bottbaches : 5,0V in ,

von der Mündung des Bottbaches bis zur Mün¬
dung des Rhepdter Baches : 5,5V m ,

von der Mündung des Rhegdtcr Baches bis zur
Mündung des Giesenkirchencr Baches (alle
Niers) : 6,0V m ,

von der Mündung des Giesenkirchener Baches
(alte Niers) bis zur Mündung des Mad¬
baches : 6,5V in ,

von der Mündring des Gladbaches bis zur Mün¬
dung des Alsbaches : 1v,00 in ,

von der Mündung des Alsbaches bis zur Mün¬
dung des Kanals 4 bezw . des Viersener
Dorferbaches: 14,5V in ,

von der Mündung des Dorferbaches bis zur Mün¬
dung der Nette : 15,1V m ,

von der Mündung der Nette bis zur Mündung
der Winnekendonker Fleuth : 15,6V in ,

von der Mündung der Winnekendonker Fleuth
bis zur Mündung der Kervenheimer Mühlen-
fleuth : 19,vv m ,

von der Mündung der Kervenheimer Mühlenfleuth
bis einschl. der Eisenbahnbrücke der Strecke
Wesel —Goch in Goch : 21,5V m ,

von der Eisenbahnbrücke der Strecke Wesel Goch
in Goch bis zur Billermühle : 22,vv in ,

von der Billermühle bis znr Mündung der Ken -
del : 23,8V in .

b) Lichthöhe .
Die Brückenunterkante muß an der tiefsten

Stelle mindestens 3V cm über dem höchsten
Wasserstande liegen , der im Borentwurf für den
Ausbau der Niers von 1927 berechnet ist . Aus¬
rundungen der Ecken können vom Niersverband
zugelassen werden .

8 2 .
Die vorhandenen Dämme an den noch nicht aus¬

gebauten Teilen der Niers sind von den Eigen¬
tümern der Usergrundstücke in ihrem bisherigen
Umfang und Zustand zu erhalten . Zum Flößen
der Wiesen dürfen die Dämme von den dazu Be¬
rechtigten nur in den Monaten Dezember bis März
durchstochen werden , die Durchstiche dürfen nicht
breiter als 2V cm und nicht tiefer als 2V cm
unter normalem Winterwasserstand angelegt wer¬
den . Die zum Flößen Berechtigten sind verpflich¬
tet , die Dämme bis zum 1 . April vollkommen
dicht zu schließen. Auf den seit dem 1 . Januar
1926 ausgebauten Flußstrecken ist das Durchstechen
der Dämme verboten .

8 6 .
Die Ufer und Dämme dürfen nicht mit Bäumen

und Sträuchern bepflanzt werden und zwar sind
von der Uferlinie (Z 12 des Wassergesetzes ) ab
freizuhalten 2 m oberhalb Peelloch (Kreisgrenze
Biersen gegen Kempen—Krefeld) und 4 m unter¬
halb Peelloch . Der Niersverband bestimmt die
Zeit , innerhalb welcher die Userstreifen von wild¬
wachsenden Bäumen und Sträuchern freigelegt
werden müssen und zwar ohne Anspruch des Ei¬
gentümers auf Entschädigung. Viehweiden müssen
zum Schutz der Ufer in einer Entfernung von min¬
destens 1,5 m von der oberen Böschungskante
durch einen Zaun eingefriedigt werden. Die Drähte

sind an der dem Flusse abgekehrten Seite der
Zaunpfähle anzubringen . Der oberste Draht darf
kein Stacheldraht sein . Viehtränken sind so zu
befestigen, daß kein Boden in den Fluß gelangt.

Der Niersverband wird ermächtigt unter Zustim¬
mung der Aufsichtsbehörde an den ausgebauten
Flußteilen Ausnahmen zuzulassen .

8
Zäune und andere Hindernisse sind so einzurich¬

ten , daß die Niersuser unbehindert begangen werden
können .

8 8 -
^.Wird das Ufer durch Gebäude , Mauern ,

Bollwerke oder dergleichen gebildet oder ragen
diese Bauwerke in den Wasserlauf hinein, so
Haben deren Eigentümer für die Unterhaltung zu
sorgen .

8 9.
Die Räumung und Schneidnng erfolgt durch

den Niersverband . Die Müller unterhalb Peel¬
loch , welche zur Räumung auf 3V Ruteu (ist
11V m) unterhalb des Mühlrades verpflichtet
sind , Haben die Räumungskosten dieser Strecke
nach tz 127 des Wassergesctzcs zu tragen .

8 19 -
Der Räumungsauswurf wird vom Niersver¬

band mindestens 1 m von der Userlinie zurück¬
gesetzt . Die Eigentümer der Ufergrundstücke und
der hinter den Ufergrundstücken liegenden Grund¬
stücke müssen gegen Entschädigung die Ausführung
der für die Unterhaltungsarbeit nötigen Hilfsanla¬
gen , die Ablagerung des Aushubs und die An- und
Abfuhr der Materialien und Baustoffe dulden ,
auch einen bestimmten Zugang für die Arbeiter
und Aufsichtspersonen einräumen . Bei Bemessung
der Entschädigung sind die auf der Niersordnung
und dem Niersreglement beruhenden Pflichten der
Anlieger gemäß § 127 des Wassergesetzes zu be¬
rücksichtigen.

8 11 -
Die Zeit für die Schneidung bestimmt der Ge¬

schäftsführer des Niersverbandes .
8 12 .

Das geschnittene Kraut ist so zu beseitigen ,
daß kein Vorfluthindernis entsteht . Die Anlieger
sind zur Aufnahme des geschnittenen Krautes
verpflichtet . Die Besitzer von Stauwerken und
die Besitzer von Brücken mit Mittelstützen haben
Kraut, Holz und dergleichen , das sich an den Bau¬
werken festsetzt , auf ihre Kosten zu entfernen.
Das abtreibende Kraut darf nicht durch Borrich¬
tungen aufgehalten werden .

8 13 -
Die Eigentümer der Usergrundstllcke haben

oberhalb der Uferlinie einfache , eine besondere
Fachkenntnis nicht voraussetzende und nicht mit
unverhältnismäßig hohen Kosten verbundene Ein-
ebnungs- und Bergungsarbeiten auszuführen ,
soweit die Arbeiten erforderlich sind , um Ufer¬
abbrüchen vorzubeugen , durch welche die Bor¬
flut im Wasserlaufe beeinträchtigt werden würde .

8 14.
An allen unterhalb Peelloch liegenden Mühlen

haben die Müller vom 1 . April bis letzten OK-



tober jeden Samstag abend wenigstens vor Mit¬
ternacht die beweglichen Teile der Stananlage
nnter Berücksichtigung des § 100 des Wasser¬
gesetzes zu öffnen und vor Sonntag Nachmittag
4 Uhr zu schließen .

Weitere Schleusenziehungen beantragt im Be¬
darfsfalle der Geschäftsführer des Niersverbandes ,
in Eilfällen der örtliche Genossenschaftsvorsteher
aufgrund der §Z 101 oder 102 des Wassergefetzes
bei der Wasserpolizeibehörde (Landrat) . In dein
Antrag ist auf Z 100 des Wassergesetzes aufmerk¬
sam zu machen .

s 15 .
Die Bedienung der Flutschleusen erfolgt in der¬

selben Weise wie seither .
§ 16 .

Gegen denjenigen, der den Borschristen dieser
Polizeiverordnung zuwiderhandelt, kann ein

Zwangsgeld bis zu 150 M oder im Falle der
Nichtbeitreibbarkeit eine Zwangshast bis zu 2 Wo¬
chen festgesetzt werden.

Soweit die Nichtbefolgung der Polizeiverordnung
nach Reichs- oder Landesrecht mit Strafe bedroht
ist , bleibt die Androhung der Strafe unberührt.

§ 17 -
Diese Polizeiverordnung tritt mit ihrer Ver¬

öffentlichung in Kraft .
Gleichzeitig tritt die Polizeiverordnung betreffend

Schau - und Unterhaltungsordnung für die Niers
in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Aachen
vom 9 . Juli 1931 außer Kraft .

Koblenz , den 2 . Januar 1936 . L . 980 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

I . B . : von Ditfurth .

. . ^ Schristleitung: Amtsblattstelle der Preußischen Regierung.Druck von der Buchdruckerei und Handlung des Evangelischen Stifts „St . Martin " in Koblenz.
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